
«Sanieren statt liquidieren»: Landtag 
für Eggenbergers Insolvenzreform
Justiz Die Reform des Insolvenzrechts wurde gestern in erster Lesung im Landtag behandelt. Diese steht unter dem Leitge-
danken «Sanieren statt Liquidieren». Insbesondere die Einführung des Privatkonkurses wurde ausdrücklich begrüsst.
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Die Gesetzesrefom könnte zu keinem 
besseren Zeitpunkt kommen: Die Co-
ronavirus-Pandemie macht der Wirt-
schaft trotz Lockerungen weiter zu 
schaffen und könnte auch Unterneh-
men in Liechtenstein so schwer tref-
fen, dass sie Insolvenz anmelden 
müssen. Heute bedeutet dies in der 
Regel das «Aus» für eine Firma. Zwar 
sieht das Gesetz betreffend den Nach-
lassvertrag gewisse Sanierungsins-
trumente vor, allerdings haben diese 
in der Praxis kaum Bedeutung – da 
die entsprechenden Voraussetzun-
gen meist zu hoch sind. Die derzeiti-
ge Rechtslage ist somit laut Regie-
rung nicht wirtschaftsfreundlich, da 
sie keine Möglichkeit vorsieht, ein 
Unternehmen zu retten. Statt des 
Nachlassvertrages soll es neu ein Sa-
nierungsplanverfahren geben, das ei-
ner pleite gegangenen Firma einen 
wirtschaftlichen Neubeginn ermög-
licht, wie es schon in Österreich prak-

tiziert wird. «Der ‹Sanierungsplan› 
ist als österreichische Erfolgsstory 
weit über die Grenzen hinaus be-
kannt», bemerkte Daniel Seger (FBP). 
Von EU-Experten werde dieser gar 
als  ‹best practice› 
bezeichnet. Seger 
betonte auch, dass 
es bei der Reform 
eigentlich nur Ge-
winner gebe: die 
Unternehmer, die 
ihre Firma behalten 
können, die Gläubiger, die dadurch 
an ihr Geld kommen, und die Arbeit-
nehmenden, die ihren Job behalten.

Vogt: «Falsche Hoffnung»

Thomas Vogt (VU) sah das Motto der 
Reform «Sanieren statt liquidieren» 
indes als realitätsfremd. Er hätte ein 
besseres: «Wo es nichts gibt, gibt es 
auch nichts zu holen» – sprich, eine 
Sanierung werde deswegen nicht all-
zu oft passieren. Vogt: «Da wird eine 
falsche Hoffnung geschürt.» Der VU-

Mann hinterfragte wie auch Wende-
lin Lampert (FBP) die geplante Ab-
schaffung der Konkursklassen. So 
würden bei einem Insolvenzverfah-
ren heute beispielsweise erst Arbeit-

nehmer oder die 
AHV noch vor 
Handwerkern oder 
Da rlehensgeber n 
aus den noch zur 
Verfügung stehen-
den Mitteln be-
dient. Wendelin 

Lampert hatte dazu ebenfalls ein 
Motto parat: «Lieber ein Ende mit 
Schrecken als ein Schrecken ohne 
Ende.» Justizministerin Katrin Eggen-
berger erklärte, dass die Aufhebung 
im Gleichheitsgrundsatz der Verfas-
sung begründet liegt: «Klassen sind 
nicht mehr zeitgemäss.» Es würde für 
Gläubiger aber eine Quote geben.

Neubeginn für Hochverschuldete

Dass der Privatkonkurs – übrigens 
auf Wunsch verschiedener Wirt-

schaftsverbände – ebenfalls Einzug 
in die Reform fand, wurde indes von 
allen Votanten ausdrücklich be-
grüsst. Nach fünf Jahren sollen hoch 
verschuldete Menschen mit einem re-
gelmässigen Einkommen von ihren 
Schulden befreit werden, wenn sie – 
am Existenzminimum lebend – ihre 
Ausstände bis dahin regelmässig be-
gleichen. Thomas Vogt fasste zusam-
men: «So kann ein wirtschaflicher 
Neustart gelingen und die Betroffe-
nen sind dann auch nicht mehr von 
den Sozialwerken abhängig.» Es wer-
den rund 40 Fälle pro Jahr erwartet. 
Einhellig beschloss der Landtag Ein-
treten auf die Vorlage. Die Abgeord-
neten gaben der Justizministerin bei 
den zahlreichen, für die Reform nö-
tigen Gesetzesänderungen noch vie-
le Inputs mit auf den Weg, die Eg-
genberger für die zweite Lesungen 
gerne noch bearbeitet. Das Inkraft-
treten der Reform ist für 2021 ange-
dacht, mit Ausnahme des Privatkon-
kurses. Dieser soll 2022 folgen.
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